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Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gern. Art. 52 Abs. 1 B-VG 
der Nationalrat und der Bundesrat befugt ist, die Geschäfts­
führung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder 
über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle 
einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Es war daher zu prüfen, 
ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf IIGegenstände der 
Vollziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 
Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 
auf Regierungsakte II sow ie Angelegenheiten der behördlichen 
Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als Träger von Privat­
rechtenIl bezieht. Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt 
Angelegenheiten, die nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne 
des Art. 52 Abs. 1 B-VG sind. 

Ich habe aber dia Fragen an den Vorstand der ÖMV AG weiterge­
leitet und bin gerne bereit, Ihnen die Antwort des Vorstandes 
zur Kenntnis zu bringen: 
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Zu den Fragen 1 - 5: 
Die ÖMV-Aktiengesellschaft hat die Pipelinerohre nach einer 
internationalen Ausschreibung zur Gänze beim Bestbieter . 
VOEST Alpine bestellt. Diese Rohre werden auch ausschließlich 
durch die Firma geliefert. 

Da die VOEST Alpine kein eigenes Rohrwerk fOr derartige Groß~ 
rohre hat, bedient sie sich für die Rohrfertigung aus dem von 
ihr beigesteliten Vormaterial (Rohrbleche) der italienischen 
Firma Italsider und zweier deutscher Firmen mit denen sie 
Werkverträge abgeschlossen hat. Diese Zusammenarbeit der 
VOEST Alpine mit ausländischen Großrohrfertigern hat sich 
über Jahrzehnte bewährt und wurde unter anderem auch fOr 
die Rohrlieferung für die Errichtung der Gaspipeline 
Trans-Austria-Gasleitung I und West-Austria-Gasleitung in 
den Jahren 1972/73 bzw. 1978/79 in gleicher Weise gehand­
habt. Die Verlegung derartig großer Rohre in teilweise 
extrem schwierigem Gelände erfordert Firmen mit Spezial­
kenntnissen und entsprechenden Spezialausrüstungen. Die Rohr­
verlegearbeiten für die TAG 11 wurden nach einer Ausschreibung 
in 4 Baulosen an 2 österreichische und 2 italienische Firmen 
vergeben. 

Mit der Vergabe an die österreichischen Firmen wurden die 
einzigen in österreich hinsichtlich Kapazität und Erfahrung 
verfügbaren ROhrlegefirmen für den Pipelinebau eingesetzt. 
Die italienischen Firmen haben österreichische Tochterfirmen 
gegründet und setzen für die Durchführung der Arbeiten über­
wiegend österreichisches Personal und österreichische Sub­
unternehmer, insbesonders fOr den Erdbau, ein. Soweit 
Spezialisten nicht in österreich verfügbar waren, wurden 
Ausländer im Einvernehmen mit der Arbeitsmarktverwaltung 
und den zuständigen Gewerkschaften eingesetzt. 
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. Das Projekt weist eine inl~ndische Wertschöpfung von mehr 
als 75 % auf, obwohl Gasturbinenverdichter und große Rohr­
formstücke und Armaturen nicht am österreich ischen Markt 
beschafft werden konnten. 

Wien, am 7. August 1987 
Der Bundesminister: 

12/~ 
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